
Der monatliche Newsletter                         rund um Steuern April 2019

kompak
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Digitalisierung ist überall präsent. Sorgen und Ängste 
verbreiten sich unter den Angestellten und auch den 
Unternehmern. Die Arbeitnehmer befürchten, dass die 
technische Entwicklung Arbeitsplätze kostet und ob sie die 
Herausforderungen bewältigen können. Die Unternehmen 
fürchten um die Sicherheit ihrer Daten. 

Um den Umgang mit der neuen Herausforderung zu 
meistern, kommen immer bessere Programme auf den 
Markt, die das Arbeiten erleichtern. Die Frage stellt sich: 
Was erwarten Sie hierbei von Ihrem Berater? 

Sicherlich eine umfassende Beratung, frühzeitiges Erken-
nen von Fehlentwicklungen. Durch die Digitalisierung ist 
es möglich, dem Steuerberater die Buchhaltung schneller 
zur Verfügung zu stellen, das eigene Rechnungswesen 
für sich selbst zu erleichtern. Schön wäre es doch, einen 
beiderseitigen Nutzen zu erreichen, fundierte Grundlagen 
zeitgerecht und passend für das Unternehmen aufzuar-
beiten. Damit können die Qualität der Entscheidungen 
signi�kant verbessert und damit der Unternehmenserfolg 
gesichert werden. Auch wenn es noch schwer vorstellbar 
ist, dass durch die Digitalisierung neue Erkenntnisse ge-
wonnen werden für das Unternehmen. 

Der Wandel gelingt, wenn der Unternehmer und seine 
Berater nahe an den Prozessen des Unternehmens sind. 
Wir bieten unseren Mandanten Plattformen an, die das 
alles vereinfachen. Wir analysieren gemeinsam, wie wir 
die neuen Programme für Sie nutzen können. Die Zeit 
der Entwicklung schreitet immer schneller voran, lassen 
sie uns versuchen, gemeinsam die Lösung für Ihr Unter-
nehmen zu �nden. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf. 

Die Unterscheidung zwischen einer Speisenlieferung und einer 
Restaurationsleistung hat Bedeutung für den Umsatzsteuersatz. 
Eine Speisenlieferung kann mit dem ermäßigten Steuersatz 
begünstigt sein, während eine Restaurationsleistung mit dem 
Regelsteuersatz (19�%) besteuert wird.

Eine Restaurationsleistung liegt vor, wenn die Abgabe der Speisen 
mit ausreichenden unterstützenden Dienstleistungen erfolgt, die 
deren sofortigen Verzehr ermöglichen. Zu diesen (schädlichen) 
Dienstleistungselementen gehören die Bereitstellung einer die 
Bewirtung fördernden Infrastruktur, z.�B. Räumlichkeiten, Tische, 
Stühle, Bänke, Bierzeltgarnitur, Garderobe, Toiletten.

Der Betreiber einer Fischbraterei verkaufte in einem Biergarten 
„Steckerl�sch“. Den Standplatz hatte er gepachtet. Am Stand 
waren nur Bretter zur Ablage und Übergabe der gegrillten 
Fische angebracht. Die Kunden durften die Fische an den Bier-
gartengarnituren des Biergartenbetreibers verzehren, denn dem 
Betreiber des Fischstands stand ein Mitbenutzungsrecht an den 
Sitzgelegenheiten und Tischen im Biergarten zu.

Das Finanzgericht München entschied, dass in diesem Fall die 
Dienstleistungselemente überwiegen und der Fischverkauf eine 
sonstige Leistung sei, die dem Regelsteuersatz unterliege, da der 
im Ganzen verkaufte Fisch �letiert und daher grundsätzlich nur 
an einem Tisch verzehrt werden konnte.

Der Bundes�nanzhof muss möglicherweise abschließend ent-
scheiden.

�£  Umsatzsteuer………………………

„Steckerl�sch“ oder
Kurioses aus der Umsatzsteuer

Termine Mai 2019 *

Sozialversicherung 5 28. 5. 2019    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Grundsteuer 15. 5. 2019 20. 5. 2019            10. 5. 2019
Gewerbesteuer 15. 5. 2019       20. 5. 2019          10. 5. 2019

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 4 10. 5. 2019 13. 5. 2019 7. 5. 2019

Steuerart Fälligkeit      Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch  Überweisung �    Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 10. 5. 2019 13. 5. 2019   7. 5. 2019
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

*Erklärungen siehe Seite 4
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Die Leistung, über die in einer Rechnung abge-
rechnet wird, muss so genau sein, dass eine Iden-
tifizierung eindeutig und leicht möglich ist. Eine 
grobe Beschreibung reicht nicht aus. Auch eine 
nur monatsweise zusammengefasste Abrechnung 
genügt in der Regel nicht. Zwar kann als Zeitpunkt 
der Lieferung oder sonstigen Leistung der Kalen-
dermonat angegeben werden. Diese steuerlich 
zulässige Erleichterung beschränkt sich allerdings 
vornehmlich auf Dauerschuldverhältnisse, wie 
z. B. längere Wartungsverträge. 
Dies ergibt sich aus einem Urteil des Finanzge-
richts Hamburg. Es hatte über die Zulässigkeit des 
Vorsteuerabzugs aus Rechnungen von Subunter-
nehmern bei einem Containerentladedienst zu 
entscheiden. Der Vorsteuerabzug war in diesem 
Fall auch deshalb zu versagen, weil das Gericht 
davon ausgehen musste, dass es sich um ein 
Scheinunternehmen handelte.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden.

Biogasanlage
Entscheidung zur Nutzungsdauer
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer einer Biogasanlage kann im Einzel-
fall abweichend von der in der amtlichen AfATabelle genannten Nutzungs-
dauer geschätzt werden. Der Betreiber einer Biogasanlage hatte in seinen 
Gewinnermittlungen  2010 bis  2012 für die verschiedenen Bestandteile 
dieser Anlage unterschiedliche Nutzungsdauern zugrunde gelegt.
Das Finanzamt war jedoch der Auffassung, dass die Biogasanlage unzu-
treffend abgeschrieben worden sei, da nach den amtlichen AfATabellen 
der Finanzverwaltung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aller im 
Zusammenhang mit einer Biogasanlage genutzten Wirtschaftsgüter jeweils 
16 Jahre betrage. Das Finanzgericht Münster entschied, dass die in den 
amtlichen AfATabellen zugrunde gelegte Nutzungsdauer von 16  Jahren 
nicht mehr zeitgemäß sei, da sie die technische Weiterentwicklung der 
Biogasanlagen in den letzten 20 Jahren nicht ausreichend berücksichtige. 
Im entschiedenen Fall hielt das Gericht eine betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer von zehn Jahren für angemessen.

➔  Umsatzsteuer ………………………………

Anforderungen an Rechnungen
Leistungsbeschreibung

Auf Antrag kann bei bilanzierenden Einzelun-
ternehmern und Mitunternehmerschaften, die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewer-
bebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielen, der 
nicht entnommene Gewinn ermäßigt mit einem 
Steuersatz von 28,25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer) besteuert werden. Soweit 
der begünstigt besteuerte Gewinn in späteren 
Jahren vom Steuerpflichtigen entnommen wird, 
ist eine Nachversteuerung zu einem Steuersatz 
von 25 % (zzgl. Zuschlagsteuern) durchzuführen.
Der Steuerpflichtige kann für jeden Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil gesondert wählen, ob er 
auf den gesamten nicht entnommenen Gewinn 
den ermäßigten Steuersatz anwenden oder ob 
er die Begünstigung auf einen Teil des nicht 
entnommenen Gewinns beschränken will. Es ist 
möglich, den Antrag auf ermäßigte Besteuerung 
bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuer-
bescheids des nächsten Veranlagungszeitraums 
ganz oder teilweise zurückzunehmen.
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte darüber zu 
entscheiden, ob der Antrag auch zurückgenom-
men werden kann, wenn ein bestandskräftiger 
Bescheid des Folgejahrs geändert wird und 
dadurch für den Steuerpflichtigen nur eine ein-
geschränkte Anfechtungsmöglichkeit entsteht. Es 
entschied, dass ein Antrag auf ermäßigte Besteu-
erung nicht entnommener Gewinne nur bis zur 
Bestandskraft der Erstveranlagung des Folgejahrs 
zurückgenommen werden kann.

➔  Einkommensteuer……………………………

Nicht entnommener Gewinn
Ermäßigte Besteuerung

➔  Einkommensteuer…………………………………………………………

Der einzige Mähdrescher eines Landwirts gehört auch dann zur normalen 
Ausstattung eines landwirtschaftlichen Betriebs, wenn der Eigennutzungs-
anteil nur 20 % beträgt und die Maschine im Übrigen bei Erntearbeiten 
anderer Landwirte eingesetzt wird.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs liegt ein Maschinen- und Aus-
rüstungsbestand, der über die Anforderungen des eigenen Betriebs 
hinausgeht und damit ggf. zur Annahme einer Tätigkeit außerhalb der 
Land- und Forstwirtschaft führt, bei Erstmaschinen im Allgemeinen nicht 
vor. Die Beurteilung kann hingegen anders ausfallen, wenn ein Landwirt 
über mehrere Mähdrescher im Fremdeinsatz verfügt.

➔  Einkommensteuer…………………………………………………………

Eintritt in eine GbR
Zurechnung des Gewinns
An einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) waren drei Gesellschafter 
beteiligt. Sie vereinbarten mit dem neu in die GbR eingetretenen X, dass 
dieser gegen Zahlung eines Kaufpreises die Beteiligung des ausscheidenden 
Gesellschafters A übernimmt. Mitte des Folgejahrs wurde der Gesellschaf-
terwechsel vollzogen. Im Jahr des Gesellschafterwechsels erzielte die GbR 
einen Verlust. Das Finanzamt wies A und X jeweils 1/6 des Verlusts zu, 
während X den vollen Anteil von 1/3 begehrte.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die von den Gesellschaftern vorgenommene 
Aufteilung des Verlusts. Die Ermittlung des Ergebnisses erfolgt regelmäßig 
für ein Kalenderjahr. Der dem einzelnen Gesellschafter zuzurechnende 
Anteil steht daher erst mit Ablauf des Veranlagungszeitraums fest. Da die 
Zuweisung des Ergebnisses zudem bereits vor Beginn des Geschäftsjahrs zivil-
rechtlich wirksam vereinbart wurde, war X 1/3 des Ergebnisses zuzurechnen.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof weicht mit diesem Urteil von seiner bisheri-
gen Rechtsauffassung ab, nach der das Ergebnis nur denjenigen Personen 
zugerechnet werden kann, die im Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen 
oder des Abflusses von Ausgaben Gesellschafter waren.

➔  Umsatzsteuer ……………………………………………………………

Nutzung des Mähdreschers
Vorsteuerabzug?
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➔  Umsatzsteuer……………………………………………………………

➔  Einkommensteuer………………………………

Zu einer Wohnanlage gehörte ein Blockheizkraftwerk, mit dem der eigene 
Wärmebedarf gedeckt werden sollte. Der außerdem erzeugte und nicht von 
den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde gegen Vergütung in 
das Netz eines Energieversorgers eingespeist. Das Finanzamt meinte, die 
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) sei mit der Stromeinspeisung 
gewerblich tätig. Die Eigentümer meinten, nur eine zusätzlich von den 
Eigentümern gegründete GbR könne gewerblich tätig sein.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Mitglieder einer WEG gemein-
schaftlich unternehmerisch tätig sein können, ohne dass sie sich dazu 
zusätzlich zu einer GbR zusammenschließen müssten. Die WEG sei zivil-
rechtlich ähnlich einer Personengesellschaft verselbstständigt und kann 
daher steuerrechtlich als Mitunternehmerschaft angesehen werden, soweit 
sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig wird. Auch die Erzeugung und Ver-
marktung von Strom durch eine WEG kann innerhalb ihres Verbandszwecks 
liegen. Das gilt jedenfalls dann, wenn das Blockheizkraftwerk vornehmlich 
der Erzeugung von Wärme für das Wohnungseigentum dient und der zu-
sätzlich erzeugte Strom ein zwangsläufig entstehendes Nebenprodukt ist.

Eine Gesellschaft befasste sich mit der Projektentwicklung zur Energieerzeu-
gung aus regenerativen Quellen. Zur Teilnahme an sog. „Netzwerktreffen“ 
und um dort Verbindungen zu potenziellen Geschäftspartnern aufzubauen, 
erwarb die Gesellschaft im Mai 2012 einen gebrauchten Pkw des Typs 
Ferrari California zum Bruttokaufpreis von 182.900 €. Nach Ansicht des 
Finanzamts handelte es sich bei den Anschaffungskosten für den Ferrari 
um nicht abziehbaren Repräsentationsaufwand. Es kürzte den Vorsteuer-
abzug 2012 um die Umsatzsteuer auf den Kaufpreis für den Ferrari.
Dem widersprach das Finanzgericht Hamburg. Zwar sei beim Erwerb eines 
Luxussportwagens grundsätzlich von einem privaten Affektionswert für 
seinen Nutzer auszugehen. Das Gericht war im Ergebnis jedoch davon 
überzeugt, dass die Anschaffung des Ferrari im entschiedenen Fall zur 
Eröffnung substanzieller Geschäftschancen geführt habe und nicht unan-
gemessen war. Es ließ daher den Vorsteuerabzug zu.
Hinweis: In einem anderen Verfahren versagte das Finanzgericht Hamburg 
den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung eines gebrauchten Lamborghini 
Aventador (Bruttokaufpreis 298.500 €) durch ein Gebäudereinigungsun-
ternehmen. Der Unterhalt eines derartigen Fahrzeugs diene ähnlichen 
Zwecken wie Aufwendungen für Jagden, Segel- oder Motorjachten, weil 
er seiner Art nach geeignet sei, unangemessenen Repräsentationsaufwand 
darzustellen.

Luxus-PKW im Betrieb
Vorsteuerabzug möglich?

Die Vermittlung von Kenntnissen über die Produkte 
eines spezifischen Auftraggebers gegenüber Fach-
händlern ist keine unterrichtende Tätigkeit, wenn 
es sich nicht um eine Wissensvermittlung auf der 
Grundlage eines allgemeingültigen und abwand-
lungsfähigen Lernprogramms handelt.
Ein Einzelunternehmer war als freiberuflicher Mitar-
beiter für eine GmbH tätig und führte schwerpunkt-
mäßig Produktschulungen für Fachhandelskunden 
der GmbH durch. Seine Lehrtätigkeit erfolgte in 
organisierter und institutionalisierter Form durch 
Schulungen, die im Vorfeld durch die GmbH oder 
von Großhändlern geplant wurden. Die Schu-
lungsunterlagen waren für alle Teilnehmer gleich 
und wurden begleitend zum Frontalunterricht in 
Papierform ausgegeben. Darüber hinaus wurde das 
vermittelte Produktwissen durch monatliche News-
letter ergänzt, die inhaltlich in Absprache mit dem 
Auftraggeber festgelegt und gestaltet wurden. Der 
Unternehmer ermittelte seinen Gewinn durch Ein-
nahmenüberschussrechnung und machte Einkünfte 
aus freiberuflicher Tätigkeit geltend.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine pro-
duktspezifische Wissensvermittlung eine einzelfall-
bezogene beratende Tätigkeit und keine unterrich-
tende Tätigkeit darstellt. Auch eine schriftstellerische 
Tätigkeit kam nicht in Betracht, da u. a. nicht fest-
gestellt werden konnte, ob und ggf. in welchem 
Umfang der Unternehmer die Newsletter selbst 
erstellt hatte. Das Gericht qualifizierte die Tätigkeit 
als gewerblich.

➔  Einkommensteuer

Blockheizkraftwerk einer WEG
Gewerbliche Mitunternehmerschaft

Produktschulung
Unterrichtende Tätigkeit?

➔  Einkommensteuer………………………………

Dienstreisen als Werbungskosten
Ansatz der Fahrtkosten
Arbeitnehmer, die auswärts tätig sind, können für 
die beruflich veranlassten Fahrten die tatsächlich 
entstandenen Kosten als Werbungkosten geltend 
machen.
Statt der tatsächlichen Aufwendungen kann aus 
Vereinfachungsgründen je nach Art des benutzten 
Verkehrsmittels (z. B. Pkw, Motorrad, Motorroller, 
Moped und Fahrrad) ein pauschaler Kilometersatz 
(höchste Wegstreckenentschädigung nach dem 
Bundesreisekostengesetz) für jeden gefahrenen 
Kilometer angesetzt werden.
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass 
keine pauschalen Kilometersätze angesetzt werden 
können, wenn die Dienstfahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchgeführt wurden. Dann sind 
nur die tatsächlichen Aufwendungen –  sofern 
nicht bereits seitens des Arbeitgebers erstattet – als    
Werbungskosten zu berücksichtigen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den.
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➔  Verfahrensrecht ………………………………………………

➔  Grunderwerbsteuer …………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2019, 
0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

„Herr Wirt, Ihr Hund starrt mich dauernd so komisch
 an.” – „Kein Wunder, Sie essen ja auch von seinem Teller.”

Ein Steuerpflichtiger kann mittels Klage eine Schätzung des Fi-
nanzamts in vollem Umfang gerichtlich überprüfen lassen. Das 
Finanzgericht hat eine eigene Schätzungsbefugnis.
Eine Schätzung setzt voraus, dass die Finanzbehörde die entschei-
dungserheblichen Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder 
berechnen kann. Hierbei sind alle Umstände zu berücksichtigen, 
die für die Schätzung von Bedeutung sind. Die Ergebnisse der 
Schätzung müssen schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünf-
tig sein. Das Finanzamt muss die Grundlagen seiner Schätzung 
und die Schätzungsergebnisse offenbaren, damit das Finanzge-
richt in die Lage versetzt wird, seine eigene Schätzungsbefugnis 
auszuüben.
In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall war die 
Schätzung vom Finanzamt nicht schlüssig begründet worden. Die 
vorgelegten Kalkulationsunterlagen waren unvollständig und der 
Kalkulationsweg war nicht nachvollziehbar dargestellt worden. 
Die Kalkulation des Finanzamts war vom Gericht deshalb nicht 
nachprüfbar.
Der Antrag des Steuerpflichtigen, die Vollziehung der auf Grund-
lage der Zuschätzungen des Finanzamts ergangenen Bescheide 
auszusetzen, hatte daher überwiegend Erfolg.

Die Grunderwerbsteuer wird unter bestimmten Voraussetzungen 
auf Antrag nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung aufgeho-
ben. Dazu muss der Erwerbsvorgang innerhalb von zwei Jahren 
seit der Entstehung der Steuer und vor Eigentumsübergang 
„rückgängig gemacht“ werden.
Eine GmbH hatte auf einem gemieteten Grundstück ein Gebäu-
de errichtet, das nach Ende des Mietvertrags wieder beseitigt 
werden musste. Dieses Gebäude veräußerte sie an eine andere 
Kapitalgesellschaft (K). Im Kaufvertrag war ein Rücktrittsrecht 
vereinbart, von dem die  K fristgerecht Gebrauch machte. In 
derselben Urkunde übertrugen die GmbH-Gesellschafter 94 % 
ihrer Anteile auf die Muttergesellschaft der K.
Das Finanzamt lehnte die Aufhebung des für den ersten Erwerb 
erteilten Grunderwerbsteuerbescheids ab.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. 
Ein Erwerbsvorgang ist nur dann „rückgängig gemacht“, wenn 
die Möglichkeit zur Verfügung über das Grundstück nicht beim 
Erwerber verbleibt, sondern der Veräußerer seine ursprüngliche 
Rechtsstellung wiedererlangt. Diese Voraussetzungen waren 
nicht erfüllt. Der Aufhebungs- und der Weiterveräußerungsver-
trag waren in einer einzigen Urkunde zusammengefasst. Damit 
verblieb der K trotz der Vertragsaufhebung die Möglichkeit der 
Verwertung einer aus dem „rückgängig gemachten“ Erwerbs-
vorgang herzuleitenden Rechtsposition, sodass die GmbH nicht 
aus ihren Bindungen entlassen war.

Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung von Steuern kön-
nen erlassen werden, wenn deren Einziehung nach Lage des Ein-
zelfalls aus persönlichen oder sachlichen Gründen unbillig wäre.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein 
Verein gegen Steuerbescheide mit erheblichen Nachforderun-
gen Einspruch eingelegt und die Aussetzung der Vollziehung 
beantragt. Das Finanzamt lehnte den Aussetzungsantrag ab. 
Den hiergegen eingelegten Einspruch begründete der Verein 
nicht und zahlte auch nicht die fälligen Steuern, sodass Säum-
niszuschläge anfielen.
Aufgrund eines späteren Finanzgerichtsurteils mussten die ange-
forderten Steuern nicht bezahlt werden. Der Verein beantragte 
deswegen den Erlass der angefallenen Säumniszuschläge. Der 
Bundesfinanzhof wies diesen Antrag zurück, weil der Verein 
nicht alles getan hatte, um die Aussetzung der Vollziehung 
durchzusetzen. Er bemängelte insbesondere, dass der Verein 
den Einspruch gegen die Ablehnung des Aussetzungsantrags 
nicht begründet und deswegen nicht ernsthaft betrieben hatte.

Erlass von Säumniszuschlägen
Was man beachten sollte

➔  Verfahrensrecht …………

Schätzung des 
Finanzamts
Gerichtliche Überprüfung 
möglich?

Rückgängigmachung eines Erwerbs
Voraussetzungen

Grunderwerbsteuer


